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AusgestaltungderelektrischenStrassenbeleuchtung.DerGemeinderatsaus-¬
schussfür technischeAngelegenheitenhat abermalsdie UmwandlungderGas
beleuchtungineinigenStrasseninelektrischeBeleuchtungbeschlossen
SchonindennächstenTagenwirdmitdenInstallationsarbeiteninder
InnerenStadt ,Fleischmarkt,Adlergasse,Laurenzerberg,Drachengasseund
Wolfengasse ,in Rudolfsheim ,Meiselstrasse Huglgasse ,inOttakring ,
LienfeldergasseundBaldiagasse ,In HernalsGschwandnergasseundin
WähringHasenauerstrasse,HochschulstrasseundTürkenschanzstrassebe¬
gonnenwerden.

wirdinjedemHauseersichtlichsein!DeDieZahlderWahlberechtigten
WienerMagistratwirdin dennächstenTagenin sämtlichenHäusern
anlässlichderam15 .MärzbeginnendenneuerlichenAuflegungderWähler-¬
listen die bekannten Fundmachungen über die Zahl der wahlberechtigten Per

sonanin jederWohnungzustellen .DieseKundmachungenmüssenanStelleder
bereits im Jänner übermittelten Kundmachungan einer allen Hausbewohnern

leicht zugänglichenStelle ( Hausflur )angeschlagenwerden

DieermässigteFürsorgeabgabe.DerMagistratmachtdaraufaufmerksam,dass
vomLohnmonatJänner1927angefangendie Fürsorgeabgabsnicht mehrvier
einsechzehntel,sondernnurvierProzentbeträgt.FürBanken,Bankiers
u .s .w.beträgtdieFürsorgeabgabeunverändertachteinhalbProzent.

HerabsetzungdesVerzögeruugszuschlagesaufzehnProzent .DerMagistpat
hat heutean die MitgliederdesFinanzausschusseseine Vorlagegeschickt ,

indervorgeschlagenwird,denVerzögerungszuschlagbeiSteuerfälligkeiten
von fünfundzwanzig Prozent auf zehn Prozent zu ermässigen .DerVerzöger
zuschlag wurde durch das Gesetz vom29 .August 1922 eingeführt .Eshat

sichnkchtblossinderInflationszeit,sondernauchspätermitRücksicht
aufdievorgarnichtlangerZeitnochsehrhohenZinssätzealsnotwendig
erwiesen ,den Verzögerungszuschlagin dieser Höheaufrecht zuerhalten

Seitherist ein starker Abbauder BankrateunddesLeihgeldesübe
haupt erfolgt .Dadurchist es der Gemeindemöglich ,eine so starkeHerab¬

setzungdesVerzögerungszuschlageseintretenzulassenEinevölligeAuf
lassungdesVerzögerungszuschlageslannaberauchgegenwärtignicht

mitgegenwärtigFolgen ,weildie gesetzlichenVerzugszinsen/o.85Prozentmonatlichoder
102 Prezentjährlichnochimmerwesentlichgeringersind ,als sichzu
EinimalbedingungeneinKreditbeidenBankenstellenwürde.Wennauch

bisher der Verzögerungszuschlagselbst als eine starke Härteempfunden

wurde ,so mussdochfestgestellt werden ,dass infolge der äusserstent
gegenkommendenEntscheidungender Beschwerdekomissiondiese Härts sehwe
sentlichgemildertwurde.DerVerzögerungszuschlagwurdeauchnichtummit
telbar nachder Fälligkeitder Steuereingehoben ,sondernerst nacheinen
weiterenFristvonfünfTagen.InjenenFällen,woderSteuerpflichtige

rechtzeitig ein Stundungsansucheneingereicht hat ,wurdederVerzögerungs

zuschlag überhaupt nicht eingehoben .Nur dort ,woder Steuerträger den
Zahlungsauftrageinfach unbeachtetliess ,wurdederVerzögerungszuschlag

vorgeschrieben.In allenanderenFällen- sie bildendieMehrzahlis
es zueinerVorschreibungundEinhebungdesVerzögerungszuschlagesüber
hauptnichtgekommen.

DieVorlagewirdbereitsamMontagvemstädtischenFinanzaus
schuss beraten werdenand amFreitag den WienerGemeinderatalsLandtag
beschäftigen .Die Ermässigungtritt sofort in Kraft und wird damiteinem

langgehegtenWunschderSteuerpflichtigenentsprochen .
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